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Bericht 
. des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (887 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Sozialistischen Föde
rativen Republik Jugoslawien über die ge-

nneinsanne Staatsgrenze 

Der im Aussdtuß beratene, zwischen der Re
publik österreich und der Sozialistischen Föde
rativen Republik Jugoslawien über die gemein
same Staatsgrenze abgeschlossene Staatsvertrag 
hat die Regelung von Fragen zum Gegenstand, 
welche sich im Zusammenhang mit der Sichtbar
madtung und Sicherung der Grenze zwischen 
den beiden Staaten ergeben. Die Bestimmungen 
dieses Vertrages legen den Verlauf der Staats
grenze, insbesondere den Verlauf der nassen 
Grenzen, ,sowie Maßnahmen fest, durch welche 
die Grenze in Hinkunft sidttbar erhalten wer
den soll. 

Der vorliegende Staatsvertrag ist in den Be
stimmungen seiner Artikel 1, 4 und 5 verfas
sungsändernden und hinsichtlich der übrigen 
Bestimmungen gesetzesändernden Inhalts und 
bedarf daher der Genehmigung des National
rates gemäß Artikel 50 B.--YG., und zwar hin
sidttlidt der verfassungsändernden Bestimmun-

Grundemann-Falkenberg 
Berichterstatter 

gen unter sinngemäßer Anwendung d~s Art. 44 
Abs. 1 B.-VG. 

Auf den in der gleichen Sitzung des Verfas
sungsausschusses vorberatenen Entwurf eines 
Bundesverfassungsgesetzes über die nassen Gren
zen zwischen der Republik österreidt und der 
Sozialistisdten Föderativen Republik Jugo
slawien wird unter einem hingewiesen. 

Der Verfassungsausschuß . hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 11. November 
1965 in Verhandlung gezogen und, nadtdem 
außer dem Berichterstatter Abgeordneter 
Dr. Ton eie - S 0 r i n j zum Gegenstand das 
Wort ergriffen hatte, besdtlossen, dem Hohen 
Hause die Genehmigung des Staatsvertrages zu 
empfehlen. 

Der Verfassungsaussdtuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem Vertrag 
zwischen der Republik österreidt und der So
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
über die gemeinsame Staatsgrenze (887 der Bei
lagen), dessen Art. 1, 4 und 5 verfassungs
ändernde Bestimmungen sind, die verfassungs
mäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 11. November 1965 

Dr. Winter 
Obmann 
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